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Le Chef du Département politique, G. Motta, 
au Ministre de Suisse à Paris, W. Stucki1

L C.21.21.GB.1.-F.1. SP. Bern, 10. November 1939

Der Umstand, dass der Krieg nicht nur auf militärischem, sondern vor allem 
auch auf wirtschaftlichem Gebiet ausgetragen wird, bringt es mit sich, dass 
unsern Wirtschaftsbeziehungen zu den Nachbarstaaten und Grossbritannien 
seit Kriegsausbruch ganz besondere politische Bedeutung zukommt. Als bereits 
in den ersten Septembertagen Wirtschaftsverhandlungen mit Deutschland und 
kurz darauf mit Frankreich aufgenommen wurden, hatte unser Departement 
daher das Bedürfnis, sich über die einzelnen Phasen der Verhandlungen fort
laufend unterrichtet zu halten. Andererseits war es wünschenswert, dass das 
Politische Departement seine Auffassung zu bestimmten Problemen, die es 
näher berühren, innerhalb der Verhandlungsdelegation unmittelbar zu Gehör 
bringen konnte. Herr Direktor Dr. Hotz hatte als Chef der Verhandlungsdele
gationen hiefür volles Verständnis, und auf Antrag des Volkswirtschaftsdepar
tements wurde der Sektionschef des Rechtsbureaus der Abteilung für Auswär
tiges, Herr Kohli, als Mitglied der Verhandlungsdelegationen bezeichnet.

Mit der Verlegung der schweizerisch-französischen Verhandlungen nach 
Paris fragte es sich, ob es notwendig sei, dass Herr Kohli auch an diesen Ver
handlungen teilnehme. Wir glauben, diese Frage deshalb verneinen zu können, 
weil Sie nun ebenfalls die Möglichkeit haben werden, fortwährend über den 
Gang der Verhandlungen sich zu unterrichten und, wenn Sie es als erforderlich 
erachten, unsere Meinung über einzelne politische Probleme, die sich etwa 
stellen werden, einzuholen.

Es ist Ihnen vielleicht damit gedient, wenn wir hier in kurzen Zügen auf 
einige dieser Probleme hinweisen.

Die deutsche Regierung hat sofort nach Kriegsausbruch wissen lassen, dass 
es ihr Wunsch sei, den normalen Wirtschaftsverkehr mit den neutralen Staaten 
aufrecht zu erhalten. Deutschland habe nichts dagegen einzuwenden, wenn die 
neutralen Staaten ihren normalen Warenaustausch auch gegenüber den Staa
ten fortsetzen, die mit Deutschland in Konflikt sind. Sie werde keine tatsächli
chen Einschränkungen oder formellen Kontrollen für den Warenverkehr der 
neutralen Staaten mit den Staaten verlangen, die mit Deutschland Krieg füh
ren. Dagegen würde sie es als eine «unneutrale Haltung» betrachten, «wenn 
die neutralen Staaten sich von ändern Staaten tatsächliche Einschränkungen 
oder formelle Kontrollen aufdrängen liessen, die gegen die Fortsetzung des 
normalen Warenaustausches und Warentransits der neutralen Staaten mit 
Deutschland gerichtet sind». Wir übermitteln Ihnen in der Beilage zwei Mittei
lungen der amtlichen «Deutschen Diplomatisch-Politischen Korrespon-

1. Annotation de Stucki en haut de la page: rappel fait au service neutralité.
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denz»2, damit Sie ihnen die nähere Begründung des deutschen Standpunktes 
entnehmen können. Herr Gesandter Hemmen hat zu Beginn der schweizerisch
deutschen Verhandlungen Gedankengänge entwickelt, die sich mit den Darle
gungen in der Mitteilung der «Deutschen Diplomatisch-Politischen Korre
spondenz» vom 12. September, wenigstens dem Inhalte nach, deckten.

Auf die Art und Weise, wie Frankreich und Grossbritannien den W irt
schaftskrieg zu führen gedenken, und die ausserordentlich heikle Lage, in die 
ihr Vorgehen auch die Schweiz unter Umständen bringen kann, brauchen wir 
hier nicht weiter einzugehen. Die Grundlinien dieser Politik zeichnen sich nur 
mit zu grosser Deutlichkeit ab. Es wird auf die Dauer kaum sein Bewenden 
dabei haben, dass die Schweiz Rohstoffe, die sie über Frankreich einführt, 
nicht in unverändertem Zustand nach Deutschland wiederausführt. Nur zu 
bald wird bewusst darauf hingezielt werden, uns in der Versorgung so knapp zu 
halten, dass eine straffe Rationierung notwendig wird, weil darin die beste 
Gewähr für die Nichtwiederausfuhr erblickt wird. Auch für die Sicherung eines 
Vorkaufsrechtes für Fabrikate aus Rohstoffen, die bei der Einfuhr die franzö
sische oder britische Kontrolle passieren müssen, bestehen Ansätze. Auf die 
bedenkliche Tendenz, uns den Transitverkehr über Italien nach Möglichkeit 
abzuschneiden, hat ausser dem Bericht von Herrn Matter vom 9. O ktober3 
mit Recht Ihr Schreiben vom 3. November an Herrn Direktor H otz4 noch 
besonders aufmerksam gemacht.

Angesichts der mannigfachen Fährlichkeiten [sic], die der Wirtschaftskrieg 
der Grossmächte für unser Land in sich birgt, ist es notwendig, sich darüber 
Rechenschaft zu geben, was die Wahrung unserer Neutralität erfordert. Mit 
dem Armeestab, der schon in einem vorläufigen Gutachten vom 15. September 
aus der Feder von Herrn Professor Schindler5 zu diesen Fragen Stellung ge
nommen hat, stehen wir auf dem entschiedenen Standpunkt, dass die Neutra
lität eine rein militärische Angelegenheit ist. Wir fügen jenes vertrauliche Gut
achten des Armeestabes, dessen Ausführungen wir uns zur Hauptsache 
anschliessen können, zu Ihrem persönlichen Gebrauch hier bei.

Die Artikel 7 und 9 des Haager Abkommens über die Rechte und Pflichten 
der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges machen es uns 
immerhin zur Pflicht, auch in wirtschaftlicher Hinsicht das Gleichgewicht zwi
schen den beiden kriegführenden Parteien zu wahren. Doch gilt auch hier der 
Satz: ultra posse nemo tenetur. Als Binnenstaat wird uns nicht Verantwortung 
für Massnahmen des Seekrieges zugeschoben werden können, die sich unserem 
Machtbereich völlig entziehen. Wir werden uns auch damit abfinden müssen, 
dass Frankreich und Grossbritannien gewisse Garantien dafür verlangen, dass 
die Waren, die ihrer Kontrolle unterliegen, nicht zur Durchbrechung der über 
Deutschland verhängten Blockade dienen. Dagegen wird man uns keine posi
tive Mitarbeit an Blockademassnahmen zumuten dürfen; wir sind, wie Sie 
Herrn Minister Pernot entgegengehalten haben, darauf angewiesen, möglichst

2. Non reproduits. Cf. aussi E 2001 (D) 2/231.
3. Cf. N° 179.
4. Cf. N° 195.
5. C f  N° 162.
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normale Witschaftsbeziehungen mit allen Nachbarn aufrechtzuerhalten. Dass 
der Bundesrat auf Schweizergebiet keine ausländische Kontrolle dulden, son
dern Herr im eigenen Hause bleiben will, ist von Herrn Bundesrat Obrecht wie
derholt mit aller Deutlichkeit ausgesprochen worden.

Die Schweiz ist bis jetzt in die Kontroverse über die Pflichten der Neutralen 
im Wirtschaftskrieg zum Glück direkt nicht hineingezogen worden. Die scharfe 
Sprache, die Deutschland mehrmals gegenüber den Oslostaaten und jüngst 
namentlich gegenüber den Niederlanden angeschlagen hat, das geringe Ver
ständnis, das andererseits diese Staaten für ihre Lebensnotwendigkeiten in 
Paris und London gefunden haben sollen, lassen die bevorstehenden Verhand
lungen auch vom aussenpolitischen Gesichtspunkt aus als besonders heikel er
scheinen. Wir sind Ihnen daher zu besonderm Dank verpflichtet, wenn Sie 
diesen Problemen Ihre Aufmerksamkeit widmen und uns auf dem laufenden 
halten wollten.

200
E 2001 (D) 1/11

Le Ministre de Suisse à Berlin, H. Frölicher, 
au Chef de la Division des A f f  aires étrangères 

du Département politique, P. Bonna1

L IV 14/5 -  F/AZ
ad A. 15.49.10.A.-UI. Berlin, 11. November 1939

In Beantwortung Ihres Schreibens vom 30. Oktober2 betreffend die 
deutsch-schweizerischen Pressebeziehungen beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, 
dass ich persönlich mit der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes vor einigen 
Tagen eine längere Aussprache hatte, nachdem schon vorher Legationsrat 
Kappeler wegen des Verbots der «Thurgauer Zeitung» und des «Berner Tag
blatts» dort vorstellig geworden war. Der jetzige Chef der Presseabteilung, 
Herr Schmidt, ist seit längerer Zeit krank, weshalb ich von seinem Stellver
treter, Herrn Geheimrat Braun von Stumm, empfangen wurde.

Das Ergebnis der Aussprache war folgendes: Man versicherte mich, dass die 
Wiedergabe des unfreundlichen Kommentars in der «Regime Fascista» in der 
deutschen Presse, die mit Einwilligung der Presseabteilung erfolgt war, eine 
einmalige ist und dass es sich also nicht wiederholen werde. Ferner versprach 
man mir mit dem Propagandaministerium wohlwollend zu prüfen, ob das Ver
bot der «Thurgauer Zeitung» wieder aufgehoben werden könne.

1. Annotation de Feldscher en haut: Hr. Frölicher gefällt sich weiterhin in der Rolle des Kriti
kers der Schweizer Presse !
2. Non reproduit.
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